
Die Rhybadi GmbH haftet nicht bei Unfällen von beaufsichtigten Gruppen.  

Rhybadi GmbH 
Rheinuferstr. 1 

8200 Schaffhausen 
052/625 1990 

info@rhybadi.ch 
 
Vereinbarung für Gruppen bei Benutzung einer Badeanlage 
während dem öffentlichen Badebetrieb 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die ausführlichen Baderegeln zu lesen sind und 
dass die Verantwortung für eine Gruppe mit dem Eintritt in die Badeanlage nach wie vor 
bei Ihnen als Gruppenleiter*in bzw. Lehrperson liegt. 
 

Schule/Hort/Krippe/Gruppe 
Schulhaus, Gruppe: 
 

Ort : 

 

Gruppenverantwortliche/r 
Vorname / Name:      

 

Gruppengrösse 
Anzahl Personen: 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mir der Verantwortung für die 
Gruppe/Schulklasse vollumfänglich bewusst bin und dass die Baderegeln mit der 
Gruppe thematisiert wurden. 

Datum: 
 

Unterschift: 

 



Die Rhybadi GmbH haftet nicht bei Unfällen von beaufsichtigten Gruppen.  

 
Merkblatt Rhybadiregeln: Das Wichtigste in Kürze 
 

• Behandle die anderen Menschen mit Rücksicht und Respekt. 
• Spring nur in den kettenlosen, nicht abgesperrten Bereichen hinein. 
• Auf der Bistroseite und auf dem Holz darf nicht gerannt werden. 
• Schwimmhilfen dürfen nicht grösser als 70cm sein (Ausnahme: Schwimmnudeln und Schwimmbrettli). 
• Fotografieren und Filmen ist verboten. 
• Nicht aus der Rhybadi schwimmen. Das ist lebensgefährlich. 
 
Die roten Bereiche auf dem Plan zeigen dir den Spassbereich. In allen anderen Bereichen musst du sehr achtsam mit 
den anderen Badegästen umgehen. 

 
 
Besten Dank fürs Mitmachen, deine Rhybadicrew. 
 


